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Fragwürdiges Arbeitgeber-Bewertungsportal 

 

Masterarbeit geht mit Bewertungsportalen hart ins Gericht 

 

Die juristische Masterarbeit an der Universität St. Gallen untersucht unter anderem das Arbeitge-

ber-Bewertungsportal www.kununu.com unter persönlichkeits- und lauterkeitsrechtlichen Aspekten. 

Die Untersuchung zeigt auf, dass die Portalbetreiber und Bewertenden bisweilen über das Ziel 

hinaus schiessen und betroffene Arbeitgeberinnen auf kaum tolerierbare Art verunglimpfen. Die 

Autorin hat 55 Unternehmen aus der Branche „Banken und Versicherungen“ aus dem Kanton Zü-

rich untersucht. Nachfolgend eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Autorin: 

 

Von Nathalie Glaus, M.A. HSG in Law und lic. oec. publ. | Juristin bei Glaus & Partner 

 

Im Zuge der Demokratisierung der Medien und 

der Medienproduktionsmittel
i
 sind neben den 

historisch gewachsenen Konsumentenschutz-

organisationen auch Einzel- und Bürgerinitiati-

ven aufgekommen, welche alles Mögliche 

bewerten: Hotels, Rechtsanwältinnen, Lehrer – 

und auch Arbeitgeberinnen. Die Motive der 

Betreiber sind höchst unterschiedlich und teil-

weise wohl auch vermischt: Gutgemeintes 

vermischt sich mit Üblem. Die Folgen können 

für Betroffene gravierend sein; aus folgendem 

Grund: Gemäss ONLINE FOCUS bedienen sich 

immer mehr Konsumenten der Feedbacks 

anderer Konsumenten aus dem Internet 

zwecks Kaufentscheids.
ii
 

Auf www.kununu.com können Arbeitnehmer 

Bewertungen über ihre Arbeitgeber und Ar-

beitgeberinnen erfassen. Die bewertenden 

Arbeitnehmer können eine Vielzahl vorgege-

bener Kriterien mit einer Skala zwischen 1 und 

5 Punkten bewerten und zusätzlich einen 

Kommentar hinterlegen. Laut Plattformanbiete-

rin ist das Ziel dieser Plattform, den Arbeit-

nehmern eine Entscheidungsgrundlage bei der 

Wahl der „bestpassenden“ Arbeitgeberin zu 

bieten. Zudem sollen die Arbeitnehmer ihre 

Arbeitgeberin loben, aber auch auf „Missstän-

de in Firmen hinweisen“. Des Weiteren soll die 

Plattform auch als 

Feedback-Kanal und 

als Präsentations-

plattform für Arbeit-

geberinnen dienen. 

Von den 55 unter-

suchten Unterneh-

men haben 8 (und 

damit immerhin 

15%) Unternehmen 

eine Durchschnitts-

bewertung von we-

niger als 2 Punkten 

(von möglichen 5) 

erhalten. 18 Unter-

nehmen wurden 

zudem mit einem 

oder mehreren 

Kommentaren ‚quali-

http://www.kununu.com/
http://www.kununu.com/
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fiziert‘. Ein (extremes) Beispiel: Ein ehemaliger 

Angestellter aus einer IT Abteilung Standort 

Zürich bewertet seine ehemalige Arbeitgeberin 

(Name nachfolgend durch die Verfasserin mit 

X. anonymisiert) mit der Note 2.03 (von mögli-

chen 6). Zudem verfasst er einen Kommentar: 

„Mobbing ist an der Tagesordnung, wenn man 

weiterkommen will in der [X]. Die [X]. hat die 

schlechtesten Chefs, die es nur geben kann. 

Teilweise haben sie nur eine Militärkarriere,[...] 

aber keine Ahnung vom Tagesgeschäft […]“. 

Bei den Behauptungen, Mobbing sei an der 

Tagesordnung, oder die Militärkarriere sei 

hilfreich für die Karriere, handelt es sich um 

eine Tatsachenbehauptung. Allerdings ist fest-

zuhalten, dass die Tatsache Mobbing nur 

schwer beweisbar ist und der Begriff in seiner 

umgangssprachlichen Verwendung auch ein-

fach „schlechtes Arbeitsklima“ bedeutet. Die 

Zuspitzung „Mobbing sei an der Tagesord-

nung“ wäre allerdings, sofern der Beweis nicht 

erbracht werden könnte, eine Schmähkritik, 

eine Diffamierung.  

Bei der Äusserung „die schlechtesten Chefs, 

die es nur geben kann“ ist einerseits festzu-

stellen, dass niemand alle Chefs der Welt ver-

gleichen kann, weshalb die Behauptung un-

sachlich ist und als Anschwärzung qualifiziert 

werden kann. Auf der anderen Seite kann man 

sich auch auf den Standpunkt stellen, dass es 

sich um eine offensichtlich übertriebene Wer-

tung handelt und diese – wie im kommerziellen 

Bereich auch – zugelassen sein sollte.
iii
 So 

oder so ist die isolierte Einzelbewertung prob-

lematisch.
 
 

Nathalie Glaus untersucht in ihrer Arbeit das 

Arbeitgeber-Bewertungsportal auch unter As-

pekten des unlauteren Wettbewerbs (Bundes-

gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) und 

kommt zu folgendem Schluss: 

 

Die Arbeitgeberbewertung hat zwei Wirkungs-

felder: Einerseits wird der Wettbewerb unter 

Arbeitgebenden (im Werben um Arbeitnehmer) 

beeinflusst, andererseits wird der Wettbewerb 

der Dienstleistungserbringung beeinflusst, 

wobei letzterer indirekt tangiert wird. Der re-

cherchierende Internetnutzer kann aus der 

Arbeitgeberbewertung auch Schlüsse auf des-

sen Dienstleistung ziehen: Ein missliches Ar-

beitsklima wird unweigerlich die Leistung ge-

samthaft beeinträchtigen. Eine beleidigende 

oder unrichtige Bewertung auf 

www.kununu.com ist somit geeignet, einen 

Imageschaden auszulösen, einen Arbeitneh-

mer davon abzuhalten, sich für eine bestimmte 

Stelle zu bewerben oder einen Kunden abzu-

schrecken.  

 

Die Behauptungen „Mobbing ist an der Tages-

ordnung …“ sowie die Unternehmung hätte 

„…die schlechtesten Chefs der Welt …“ setzen 

die Unternehmung als Arbeitgeberin (auf dem 

Arbeitsmarktwettbewerb der Bankdienstleister) 

herab und lassen den Schluss zu, dass auch 

deren Dienstleistungen (im Wettbewerb mit 

anderen Bankdienstleistern) mangelhaft sind.  

 

Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob ein 

solcher Einzelfall überhaupt an die Öffentlich-

keit gehört. Ein öffentliches Schmähen und an 

den Pranger stellen, ohne Wissen des Betrof-

fenen, verstösst gegen Treu und Glauben und 

damit gegen Art. 2 UWG. Ob allenfalls auch 

eine nachvertragliche Treuepflicht durch Ar-

beitnehmer verletzt wird, wäre zu prüfen (Art. 

321a OR, wonach der Arbeitnehmer „die be-

Fingierte Bewertungen: 

Ein (auch unter rechtlichen Gesichtspunkten) 

besonderer Aspekt sind die fingierten Bewer-

tungen, solche, welche nicht von tatsächlich 

Betroffenen, sondern von Dritten oder gar 

vom Bewerteten selbst (Eigenlob!) stammen. 

Die Autorin kommt zu folgendem Schluss: 

„Fingierte Bewertungen sind irreführend 

und/oder unrichtig, wenn nicht explizit darauf 

hingewiesen wird, dass die Bewertung nicht 

durch einen Arbeitnehmer erfolgt. (-) In jedem 

Fall ist eine solche Bewertung nach hier vertre-

tener Ansicht explizit auszuweisen, da der 

Aussagegehalt für den Recherchierenden un-

terschiedlich ist, ob sich aktuelle oder ehema-

lige Arbeitnehmer oder gar Dritte (aufgrund 

von Gerüchten oder Hörensagen) äussern.  

 

http://www.kununu.com/
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rechtigten Interessen des Arbeitgebers in gu-

ten Treuen zu wahren“ hat).  

 

Können derartige „Kritiken“ durch überwiegen-

de Interessen, insbesondere die Meinungs- 

und Informationsfreiheit, die Medienfreiheit, die 

Wirtschaftsfreiheit oder durch öffentliche Inte-

resse an gesellschaftlich relevanten Themen 

gerechtfertigt werden? 

  

Im unveröffentlichten Entscheid „Heimaffäre“ 

prüfte das Bundesgericht unter anderem die 

Textpassage „schlechtes Arbeitsklima“ in ei-

nem Zeitungsartikel und wägte ab
iv
: Ein Pfle-

geheim stelle nicht irgendein Produkt her, son-

dern sei mit der Pflege alter Menschen betraut. 

Ein schlechtes Arbeitsklima wirke sich zwangs-

läufig direkt auf die Qualität der Pflegearbeit 

aus. Ein schlechtes Arbeitsklima könne des-

halb Anlass zu berechtigter Kritik sein. Das 

Bundesgericht zieht auf der Rechtfertigungs-

ebene das öffentliche Interesse an der Finan-

zierung der Altersvorsorge und damit der Pfle-

ge alter Menschen in Erwägung. Es stellt dabei 

eine Verbindung zwischen den Missständen 

am Arbeitsplatz und der daraus abzuleitenden 

schlechten Dienstleistung her. Letztere – und 

nicht Missstände am Arbeitsplatz – ist Gegens-

tand des öffentlichen Interes-

ses. Die Plattform 

www.kununu.com will hingegen 

(direkt) Missstände am Arbeits-

platz aufdecken. Dabei be-

schränkt sie sich nicht auf Bran-

chen, deren Dienstleistungen 

ein besonderes öffentliches 

Interesse hervorrufen (wie z.B. 

das Gesundheitswesen), wes-

halb die obige bundesgerichtli-

che Argumentation nicht ohne 

Weiteres greifen dürfte. 

 

Die Interessenabwägung im Rahmen der 

Grundrechtskollision kann sich an mannigfa-

chen Kriterien orientieren; beispielsweise an 

der Nutzungsintensität (gemäss Plattforman-

bieterin 74.000 Bewertungen von über 32.000 

Firmen), der Anonymität (die Arbeitgeberbe-

wertung erfolgt anonym, womit die Manipulati-

onsgefahr erhöht ist) oder der 

Grösse/Sample der Bewertungen (kununu 

verlangt keine Mindestzahl abgegebener Be-

wertungen, welche die Aussagekraft steigern 

würde).   

In der Summe ist der obige Kommentar mit 

dem Mobbing-Vorwurf nach Auffassung der 

Autorin eine widerrechtliche Persönlichkeits-

verletzung, welche nicht gerechtfertigt werden 

kann, weil die Interessenabwägung zugunsten 

der Arbeitgeberin ausfällt. Selbst wenn die 

Mobbingvorwürfe bewiesen werden könnten
v
, 

ist die Verbreitung – ohne Anhörung der Kriti-

sierten – nicht ohne Weiteres rechtmässig. 

Allerdings ist festzuhalten, dass dem Einzel-

nen kein persönlichkeitsrechtlicher Anspruch 

zusteht, „in der Öffentlichkeit nur so dargestellt 

zu werden, wie er sich selber sieht oder von 

anderen gesehen werden möchte“
vi
. Problema-

tisch scheint im obigen Mobbing-Kommentar 

die isolierte, negative Einzelbeurteilung.  

 

Nathalie Glaus untersucht die Bewertungspor-

tale auch unter datenschutzrechtlichen Ge-

sichtspunkten. Ein wesentlicher Grundsatz des 

Datenschutzrechts ist die Erkennbarkeit der 

Bearbeitung. Diese ist für die bewertete Ar-

beitgeberin nicht gegeben: Umso mehr müsste 

die Portalanbieterin die bewertete Arbeitgebe-

rin aktiv informieren. Zudem darf die Bearbei-

tung ohne besondere Rechtfertigungsgründe 

nicht gegen den ausdrücklichen Willen des 

Betroffenen erfolgen (Art. 12 lit. b DSG). Die 

Lehre verlangt zu Recht, dass der Datenbear-

beiter eine angemessene Möglichkeit schafft, 

damit die betroffene Person eine Bearbeitung 

ihrer Daten verbieten kann.
vii

 Die Portalanbie-

Kommentar auf kununu.com 
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terin muss sicherstellen, dass ein ausgespro-

chenes Verbot auch bei künftigen Bewerten-

den wirkt, es sei denn, es lägen besondere 

Rechtfertigungsgründe vor. Will ein weiterer 

Arbeitnehmer die Arbeitgeberin – trotz Verbot 

– erneut erfassen, muss dies verhindert wer-

den können. 

Die Richtigkeit der Daten (Bearbeitungs-

grundsatz Art. 5 DSG) ist auch eine Frage der 

statistischen Signifikanz. Von den 55 unter-

suchten Arbeitgeberinnen mit Bewertungen 

basieren 24 Durchschnittsnoten auf einer ein-

zigen Einzelbewertung, bei den negativen 

Durchschnittsnoten 7 (von 8). Die Masterarbeit 

schliesst: „Insgesamt ist auch bei 

www.kununu.com festzustellen, dass die Ver-

öffentlichung statistisch nicht signifikanter 

Durchschnittsbewertungen auf dem Bewer-

tungsportal nicht aussagekräftig ist und des-

halb sowohl datenschutz- als auch lauterkeits-

rechtlich problematisch sind.“ 

 

Insgesamt ist bei der Interessenabwägung im 

Einzelfall (zwischen den Interessen der Porta-

lanbieterin kununu.com, der bewertenden Ar-

beitnehmer und denjenigen der bewerteten 

Arbeitgeberin) dort ein strenger Massstab an-

zusetzen, wo das Bewertungsportal keine oder 

ungenügende Informations-, Kontroll- und Kor-

rektivmassnahmen sicherstellt.  

 

Schliesslich zeigt die Masterarbeit auf, wie 

man sich erfolgreich gegen das Aufrechthalten 

von widerrechtlichen Äusserungen in den Be-

wertungsportalen zur Wehr setzen kann. Dar-

aus lassen sich folgende Empfehlungen für die 

Praxis ableiten: 

 

1. Ganz generell ist jeder Arbeitgeberin zu 

empfehlen, ein aktives Monitoring der 

Webwelt sicherzustellen  

2. Wo rufschädigende Bewertungen vorlie-

gen, beim Plattformbetreiber aktiv interve-

niert. Je nach Wortlaut der rufschädigen-

den Bewertung darauf hinweisen, dass es 

sich auch um strafrechtlich relevante Ver-

letzungshandlungen handelt (z.B. Ehrver-

letzung, unlauterer Wettbewerb usw.) 

3. Soweit auch ein Nachfassen (allenfalls mit 

anwaltschaftlicher Vertretung) nichts fruch-

tet, den Gerichtsweg mindestens bis Stufe 

Friedensrichter prüfen. Im Extremfall vor-

sorgliche Massnahmen einleiten. 
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  KELLERMÜLLER, S. 45, STÜCKELBERGER, S. 164, NZZ ONLINE. 
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  SCHWENNIGER/SENN/THALMANN, S. 60 und S. 65 ; kritisch in Bezug auf „Augenzwinkern in Klatschkolumnen“: STUDER/MAYR 

VON BALDEGG, S. 149, GEISER, Kommunikationsrecht, N 206. 
iv
  Bundesgericht vom 15. Mai 2002, 5C.31/2002 E. 4e) („Heimaffäre“). 

v
  Es ist strittig, ob eine wahre, aber unvorteilhafte Tatsachenbehauptung ebenfalls persönlichkeitsverletzend ist (HAUS-

HEER/AEBI-MÜLLER, N 12.106). 
vi
  OLG 15 U 43/08 („spickmich.de“), Abs. 37. 

vii
  BSK DSG-RAMPINI, Art. 12 N 12. 
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